
Ausschreibung 
Württembergische Masters-Meisterschaften im Schwimmen 

am 10. Mai 2009 in Bad Mergentheim 
 
 
Veranstalter:   Schwimmverband Württemberg e.V. (SVW) 
Ausrichter:   TV 1862 e.V. Bad Mergentheim, Abteilung Schwimmsport 
Wettkampfort:   Sportbad Solymar-Badepark, Erlenbachweg, 97980 Bad Mergentheim, Tel.: 
07931/965-680 
 
 
Wettkampffolge: 
 
1. Abschnitt: Sonntag, 10. Mai 2009 
Einlass: 09.00 Uhr, Einschwimmen: bis 09.55 Uhr, Kari-Sitzung: 09.15 Uhr, Beginn: 10.00 Uhr 
 

WK 
1 4 x 50 m Freistil  MIX-Staffel AK 80-99 (A), 100-119 (B), 120-159 (C), 160-

199        (D), 200-239 (E), 240-279 (F), 280 319 (G)  
usw. 

   2   50 m Freistil Frauen   AK 20 - 90 
   3   50 m “ Männer           “ 
   4 100 m Brust Frauen          “ 
   5 100 m “  Männer           “ 
   6 4 x 50 m Lagen Frauen   AK 80-99 (A) usw. wie WK 1 
   7 4 x 50 m “ Männer          “ 
 ca 15 Minuten Pause 
   8   50 m Schmetterling Frauen   AK 20 - 90 
   9   50 m “ Männer          “ 
 10 100 m Rücken Frauen          “ 
 11 100 m “ Männer          “ 
 12 4 x 50 m Brust Frauen   AK 80-99 (A) usw. wie WK 1 
 13 4 x 50 m “ Männer          “ 
 
2. Abschnitt: Beginn: 1 Stunde nach Ende des 1. Abschnittes 
 
 14 4 x 50 m Lagen  MIX-Staffel  AK 80-99 (A), 100-119 (B), 120-159 (C), 160-
199        (D), 200-239 (E), 240-279 (F), 280 319 (G) 
usw. 

15   50 m Rücken Frauen   AK 20-90 
 16   50 m “ Männer          “ 
 17 100 m Schmetterling Frauen          “ 
 18 100 m “ Männer          “ 
 19 4 x 50 m Freistil Frauen   AK 80-99 (A) usw. wie WK 1 
 20 4 x 50 m “ Männer          “ 
 ca. 15 Minuten Pause 
 21   50 m Brust Frauen   AK 20-90 
 22   50 m “ Männer          “ 
 23 100 m Freistil Frauen          “ 
 24 100 m “ Männer          “ 
 25 100 m Lagen Frauen          “ 
 26 100 m “ Männer          “ 



 
Allgemeine Bestimmungen (zu Württ. Masters Meisterschaften im Schwimmen): 
 

 
 
Holger Kilz 
Schwimmwart 

Björn Eich 
Referent Wettkampfveranstaltungen 

 

1. WB/RO/Antidopingbestimmungen 
 Es gelten die WB, die Rechtsordnung und die Antidopingbestimmungen des DSV. Besonders zu beachten 

ist der Fachteil Masterssport der WB. 
  

2. Teilnahmeberechtigung 
 Teilnahmeberechtigt  sind alle Vereine/Abteilungen/Startgemeinschaften des Schwimmverbandes 

Württemberg. Teilnahmeberechtigt sind Schwimmerinnen und Schwimmer ab Jahrgang 1989 und älter. Die 
Altersklassen (AK) richten sich nach §152 der WB. Bei den Staffeln erfolgt die Wertung nach dem 
Gesamtalter der Staffelteilnehmer (80 - 99 Jahre(A), 100-119 (B), 120-159 (C), 160-199 (D) 200-239 (E), 
240-279 (F) usw. 

  

3. Startregel 
 Es gilt die Ein-Start-Regel. 
  

4. Wettkampfanlage 
 25m-Bad mit 6 Bahnen, wellenbrechende Leinen, Wassertiefe 1,80 bis 3,40 m, Wassertemperatur 27°C, 

Handzeitnahme. 
  

5. Meldungen 
 Meldungen auf amtlichen Meldelisten DSV-Form 102, und Meldebogen DSV-Form 101. Auf dem 

Meldebogen ist die Sportfähigkeit der gemeldeten Teilnehmer zu bestätigen (WB §7). Meldungen können 
auch als Datei im aktuellen DSV-Standard 5 abgegeben werden. Hierbei ist der Meldung ein Ausdruck des 
Meldebogens und der Meldeliste beizufügen. 
 

Die Vereine erhalten eine Meldebestätigung. Die Meldeergebnisse werden am Wettkampftag im 
Protokollraum ausgegeben. Informationen auch unter www.schwimmsport-mergentheim.de 

  

6. Meldeanschrift  Dirk Fischer 
    Zum Zimmerplatz 5, 97980 Bad Mergentheim 

Tel.: 07931/562800 
Fax: 07931/46699 

  E-Mail:  info@schwimmsport-mergentheim.de 
  

7. Meldeschluss: Mittwoch, 29. April 2009 um 18:00 Uhr 
  

8. Meldegeld und Bezahlung 
 8,00 € je Einzelmeldung, 16,00 € je Staffelmeldung. Das Meldegeld reduziert sich um 1 € pro Meldung bei 

Meldung als Datei im aktuellen DSV-Standard. Das Meldegeld ist der Meldung als V-Scheck beizulegen. 
Bei elektronischer Meldung ist das Meldegeld bis Veranstaltungsbeginn beim Ausrichter zu bezahlen. 
Überweisung an die Sparkasse Tauberfranken, BLZ 673 525 65, Kontonummer 123 232, Kontoinhaber: TV 
Bad Mergentheim, Abt. Schwimmsport 

  

9. ENM 
 Doppeltes Meldegeld bei Nichtantreten oder Aufgabe. Das ENM wird vom SVW durch amtliche 

Bekanntmachung gesondert erhoben. Das ENM entfällt bei schriftlicher Abmeldung der 
Einzelteilnehmer/Staffeln bis jeweils 30 Minuten vor Veranstaltungsabschnitt beim Schiedsrichter. 

  

10. Wertung 
 Die Wertung erfolgt nach den gültigen Altersklassen. 
  

11. Auszeichnungen 
 Medaillen für die Plätze eins bis drei, Urkunden für die Plätze eins bis acht. 
  

12. Laufeinteilung 
 Die Läufe werden nach WB §156 gesetzt. 
  

13. Kampfrichter 
 Jeder teilnehmende Verein muss mindestens einen Kampfrichter pro Abschnitt stellen. Die genaue Anzahl 

der zu stellenden Kampfrichter wird mit dem Meldeergebnis bekanntgegeben. Für jeden nicht gestellten 
Kampfrichter, wird eine Ordnungsgebühr von 50,00 € pro pro Abschnitt durch den Veranstalter erhoben. 
 

  

14. Sonstiges 
 Es wird keine Kopie des Protokolls auf Papier erstellt. Das Protokoll wird als PDF auf der Homepage des 

Ausrichters und des SV Württemberg nach der Veranstaltung zur Verfügung gestellt. 
 

Für Verpflegung sorgt der Verein. 


